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Verhandlungsschrift 
 

über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
vom 28. September 2023 um 19:30 Uhr 
im Sitzungssaal der Gemeinde, Markt 16. 
 
Anwesende: 
 
1.   Bgmin Barbara Payreder als Vorsitzende 11. GRE Thomas Holzer 
2.   Vz.-Bgm Manfred Nenning 12.  
3. GV DI. Florian Kloibhofer, BSc. 13. GR Leopold Enengl 
4. GV Karl Holzweber 14. GR Walter Prandstätter 
5. GR Ludwig Peirleitner 15. GV Kurt Steindl 
6. GR Marlen Nenning 16. GR Helmut Leonhartsberger 
7. GR Hildegard Payreder 17. GR Christian Steindl 
8. GR Sandra Cárdenas Lara 18. GR Gebhard Prandstätter 
9. GR Martin Kloibhofer 19.  
10. GRE Johann Vorwagner   
 
Der Leiter des Gemeindeamtes und als Schriftführer: AL. Mag. Erwin Haderer, M.A. 
Als Zuhörer sind anwesend: Robert Zinterhof, Christine Hochstöger 
 

entschuldigt: 
GR Johannes Haider 
GR Peter Scherscher 
GR Alexander Plaimer 
GRE Christian Steinkellner 
GRE Erwin Höbarth 
GRE Moritz Aschauer 

GRE Josef Glinßner 
GRE Gerald Schöfer 
GRE Sandra Plaimer 
GRE Sebastian Mitterlehner 
GRE Hubert Naderer 
GR Alona Kaindl 

 
Ersatz/für: 
 
GRE Johann Vorwagner ÖVP für Johannes Haider 
GRE Thomas Holzer ÖVP für Peter Scherscher 
 
Die Bürgermeisterin Barbara Payreder eröffnet als Vorsitzende die Sitzung des Gemeinderates um 19:30 Uhr 
und stellt fest, dass 
 

a)  die Sitzung von ihr als Bürgermeisterin einberufen wurde; 

b)  die Verständigung hierzu gemäß den vorliegenden Zustellnachweisen an alle Mitglieder bzw. Ersatzmit-
glieder zeitgerecht am 21. September 2023 unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt ist; die Abhal-
tung der Sitzung durch Anschlag an der Amtstafel am gleichen Tage kundgemacht wurde; 

c)  die Beschlussfähigkeit gegeben ist. 
 
AL Mag. Erwin Haderer, MA wird zum Schriftführer bestellt. 
 
Sitzungsprotokoll: 
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Das Protokoll der letzten Sitzung vom 29.06.2023 liegt noch während der Sitzung für die Gemeinderatsmit-
glieder zur Einsichtnahme auf und gilt nach Ablauf der Sitzung als genehmigt. 
 
Auf Antrag der Bürgermeisterin beschließt der Gemeinderat einstimmig durch Handerheben die Abstim-
mungsart durch Handerheben festzulegen. 
Sodann geht die Bürgermeisterin auf die Tagesordnung über. 
 

Tagesordnung: 
1. Begrüßung, Beschlussfähigkeit, Protokoll 
2. Bericht der Bürgermeisterin 
3. Bericht Bauausschuss 
4. Bericht Kulturausschuss 
5. Bericht Umweltausschuss 
6. Bericht Sozial- und Familienausschuss 
7. Bericht Wirtschaftsausschuss 
8. Bericht des Prüfungsausschusses vom 05. September 2023 – Kenntnisnahme 
9. Prüfbericht der BH Perg über den Voranschlag für das Finanzjahr 2023 – Kenntnisnahme 
10. Prüfbericht der BH Perg über den Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2022 – Kenntnisnahme 
11. Prüfbericht der BH Perg über den Nachtragsvoranschlag 2023 – Erlass des Landes OÖ bezüglich der An-

passung der 2. Rate aus dem Härteausgleichsfonds 
12. 1. Nachtragsvoranschlag 2023 – Beschlussfassung 

a) Vorbericht 
b) Dienstpostenplan 
c) Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan 2023 – 2027 inkl. Prioritätenreihung 

13. Vertrag Kindergartentransport 2023/2024 – Beschlussfassung 
14. Änderung Flächenwidmungsplan Nr. 3/Änderung Nr. 18–„Mayrhofer“ (Wetzelsberg)– /Stellungnahmen 

der Fachabteilungen – Einleitung aufsichtsbehördliches Genehmigungsverfahren - Beschlussfassung 
15. Änderung Flächenwidmungsplan Nr. 3/Änderung Nr. 19 – „Holzer“ (Riedersdorf) – Grundsatzbeschluss 
16. Endvermessung „Samböck Garage“ - Beschlussfassung 
17. Endvermessung „Gehsteig LionFit“ - Beschlussfassung 
18. Änderung der Lustbarkeitsabgabenverordnung - Beschlussfassung 
19. Gestattungsvertrag Wanderweg Franz Riegler – Beschlussfassung  
20. Zusatzvereinbarung mit der Marktgemeinde Pabneukirchen zum Gestattungsvertrag für die Leitungsver-

legung zum ASZ (abgeschlossen zwischen der Landesstraßenverwaltung und der Wassergenossenschaft 
Pabneukirchen-Markt) - Beschlussfassung 

21. Nachtrag zum Pachtvertrag Union-Sportanlage (15 Jahre Kündigungsverzicht) - Beschlussfassung 
22. Allfälliges 

 
TOP 1) Begrüßung, Beschlussfähigkeit, Protokoll 
 
Die Bürgermeisterin begrüßt die anwesenden Mitglieder zur Gemeinderatssitzung. Sie stellt die Beschlussfä-
higkeit fest. Das Protokoll der letzten Sitzung liegt noch während der Sitzung für die Gemeinderatsmitglieder 
zur Einsichtnahme auf und gilt nach Ablauf der Sitzung als genehmigt. 
 

TOP 2) Bericht der Bürgermeisterin und Bericht Kulturausschuss 
 
Die Bürgermeisterin berichtet von der Bauverhandlung ASZ in der letzten Woche. Voraussichtlicher Baube-
ginn ist Ende Oktober, die Spatenstichfeier findet am 25.10. statt, dazu sind alle GR herzlich eingeladen. 
 
Am Freitag, 13.10. findet von 14:00 bis ca. 16:00 Uhr die „Zukunftsroas“ in Pabneukirchen statt (im Rahmen 
des Projekts „Leerstandsentwicklung“). Die Bürger konnten im Vorfeld Wünsche und Ideen für Pabneukir-
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chen online einmelden. Die Bürgermeisterin lädt insbesondere auch die Gemeinderäte ein, an dieser Veran-
staltung teilzunehmen. 
 
Ein Dankeschön geht an GV Karl Holzweber und den Wirtschaftsausschuss bzgl. der Wetterstation in Pab-
neukirchen, mit den Grabungsarbeiten wurde bereits begonnen, die Masten werden demnächst aufgestellt 
und in Betrieb genommen. Auch viele Wirtschaftstreibende unterstützen dieses Projekt. 
 
Bericht Kulturausschuss: 
 
Bei der letzten Kulturausschusssitzung erläuterten Lorenz Hofer und Flo Hausleitner von crew8 ihr Angebot 
und die Möglichkeiten für Vereine, zB können Vereine zukünftig den Ticketvorverkauf ihrer Veranstaltungen 
über crew8 abwickeln. Beim Vereinsleitertreffen werden sie nochmals ihre Angebote für Vereine vorstellen. 
Ebenso wird die Firma kostenlos eine Homepage für die Holzwelten erstellen (Kultursommer, Weihnocht im 
Woid, Themenwege). 
 
Das Vereinsleitertreffen findet am 23.11.2023 im Schützenheim statt, dazu sind alle Vereinsobleute sehr 
herzlich eingeladen. 
 
Rückblick Kultursommer: Ein großes Danke an den FTW, mit dem diese Veranstaltung abgewickelt wurde. In 
Summe gab es dank der Sponsoren und einer Landesförderung ein Plus von knapp 2.000 Euro. Die Veranstal-
tungsreihe soll auch im nächsten Jahr wieder angeboten werden. 
 
Bzgl. der geplanten Änderung der Lustbarkeitsabgabenverordnung wird auf TOP 18 verwiesen. 
 
In der letzten KA-Sitzung wurde der Obfrau ein Schreiben vom Heimatverein überreicht, dieses ist an den 
Ausschuss, GR und GV gerichtet. Gemeinsam mit dem Heimatverein sollen Überlegungen angestellt werden, 
was mit den Kulturgütern in der Heimatstube, insbesondere während des Amtshausneubaus, passieren soll. 
Dieser Punkt wird in einer der nächsten KA-Sitzungen behandelt und anschließend dem GR berichtet. 
 

TOP 3) Bericht Bauausschuss 
 
GV DI Florian Kloibhofer verweist auf die letzte BA-Sitzung am 12.9.2023. Themen waren u.a. der aktuelle 
Stand der Umwidmung in Neudorf (Fa. Riegler). Der Grundsatzbeschluss wurde in einer der letzten Gemein-
deratssitzung gefasst, von den Abteilungen sind diverse Schreiben eingetroffen. Ein Retentionskonzept ist 
seitens der Fa. Riegler abzugeben. Ein Teil der Unterlagen wurde schon an das Land geschickt, jedoch fehlen 
noch einige Rückmeldungen, daher erfolgt noch keine Behandlung in dieser Sitzung. 
 
Hinter dem Wohnhaus Barth im Stillen Tal führt ein steiler (öffentlicher) Weg nach oben. Hier hat es leichte 
Hangrutschungen gegeben, daher soll eine Steinschlichtung in diesem Bereich erfolgen. Da Herr Barth über-
legt, gleich eine größere Steinmauer zu errichten, wird er diesbezüglich Angebote einholen. Anschließend 
erfolgt eine neuerliche Behandlung des Themas im Bauausschuss. 
 
Es gab eine Begehung beim Kindergarten im Bereich des neuen Einfamilienhauses Schartmüller. Eine Stein-
schlichtung oder Bepflanzung wird hier in Betracht gezogen, auch dieses Thema wird in der nächsten Bau-
ausschusssitzung nochmals behandelt. 
Weiters verweist GV DI Florian Kloibhofer auf die TOP 14, 15, 16 und 17. 
 
GR Christian Steindl erkundigt sich, wie das grundsätzlich mit der Ausschreibungsveröffentlichung bzw. Ge-
heimhaltungsfrist ist, beispielsweise wussten beim BV ASZ bei der BA-Sitzung bereits alle Mitglieder Be-
scheid. Die Bürgermeisterin und der Bauausschussobmann informieren, dass, was die Erschließungsarbeiten 
für das Grundstück betrifft, die Fa. Eitler alle Angebote auf Vollständig- und Vergleichbarkeit geprüft hat und 
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solange galt auch die sogenannte Stillhaltefrist. Was die Ausschreibung der Errichtung des neuen ASZ be-
trifft, endete laut Information des BAV diese Frist letzten Freitag und mit diesem Zeitpunkt werden die Er-
gebnisse grundsätzlich auch öffentlich. 
 
Weiters fragt GR Christian Steindl nach, ob man als Gemeinde Einfluss auf die Auftragsvergabe hat, wenn 
man zB schon einen Steinbruch im Ort hat, könnten hier auch heimische Firmen bevorzugt werden. GV DI 
Florian Kloibhofer erklärt, dass großflächig ausgeschrieben werden muss und die Entscheidung über die Sub-
unternehmer beim Bestbieter liegt. Grundsätzlich wird die Bürgermeisterin aber diese Anregung an den BAV 
weitergeben, ebenso besteht die Möglichkeit, dieses Thema beim Spatenstich aufzugreifen, zu dem auch alle 
GR eingeladen sind. 
 

TOP 4) Bericht Kulturausschuss 
 
Siehe TOP 2 
 

TOP 5) Bericht Umweltausschuss 
 
GV Kurt Steindl berichtet, dass es zwischenzeitlich keine Sitzung gab. 
 
Er möchte jedenfalls nochmals festhalten, dass er die Sinnhaftigkeit der Kanalleitung mit Pumpklappe und 
Pumpwerk (ASZ neu) anzweifelt, erstens aus Kostengründen (er befürchtet eine Kanalgebührenerhöhung für 
alle), zweitens aus funktionstechnischen Gründen (wie bereits bei der letzten GR-Sitzung erläutert). 
 
Die Bürgermeisterin berichtet von einem Gespräch mit Fa. Eitler, es gibt die Möglichkeit mit einem Mag-
netventil, somit dürfte funktionstechnisch kein Problem entstehen. Dies wurde auch mit dem Obmann des 
BAV bereits besprochen. 
 
GR Walter Prandstätter merkt an, dass er mit dem LISTE-Fraktionsobmann einer Meinung ist, was die Kosten 
betrifft. Auf Nachfrage von GV Kurt Steindl stellt er nochmals klar, dass er bei der letzten GR-Sitzung den-
noch mitgestimmt hat, da es wohl keine Alternative gibt. Die Bürgermeisterin betont nochmals, dass sämtli-
che Fraktionen in allen Ausschusssitzungen und in allen Entscheidungen eingebunden waren. Es wurden vie-
le andere mögliche Alternativen durchbesprochen, man hat sich gemeinsam mit allen Fraktionen auf diesen 
Standort geeinigt. 
 

TOP 6) Bericht Sozial- und Familienausschuss 
 
GV Manfred Nenning berichtet von der letzten Sitzung am 5.9.2023. Es erfolgte eine Nachbetrachtung der 
Ferienpassaktion, er betont in diesem Zusammenhang die gute Zusammenarbeit mit der Gesunden Gemein-
de.  
 
Bedarfserhebung Kinderbetreuung: 2019 gab es einen Kinderbetreuungsgipfel mit einer Bedarfserhebung, 
der Fragenkatalog wurde adaptiert. Nach einem nochmaligen Termin am 02.10. mit Verantwortlichen aus 
Kindergarten und Schule wird der adaptierte Fragebogen im Oktober an die Familien verschickt. Die Rück-
meldungen sollten bis Weihnachten einlangen, ausgewertet wird der Fragebogen dann in einer der nächsten 
Familienausschusssitzungen. 
 
Sozialkonto: Für die gesammelten Untersuchungen der Schüler im Rahmen von mehrtägigen Schulveranstal-
tungen hat Herr Dr. Sinnmayer dankenswerterweise nur einen kleinen Betrag in Rechnung gestellt. Der Fami-
lienausschuss hat sich darauf verständigt, dass dieses Angebot auch im kommenden Schuljahr 2023/24 wie-
der angeboten werden soll. 
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Der Familienausschuss hat sich nach Anfrage einstimmig dafür ausgesprochen, insgesamt 4 Kinder aus der 
Schule zu unterstützen, die ansonsten bei einer mehrtägigen Schulveranstaltung nicht hätten teilnehmen 
können. Dies wurde per Umlaufbeschluss erledigt. An dieser Stelle ein Danke an die Ausschussmitglieder, die 
hier unkompliziert eine Entscheidung möglich gemacht haben und an jene, die das Sozialkonto finanziell un-
terstützen. 
 

TOP 7) Bericht Wirtschaftsausschuss 
 
GV Karl Holzweber berichtet von der Sitzung am 21.9. 
 
Themen waren Weihnachtsbeleuchtung, bezüglich der Hausnummernbeschilderung gab es zwei Einmeldun-
gen von Familien aus Niederschreineredt, deren Häuser nicht von Navis gefunden werden. Dies wird nun 
vom Ausschuss geprüft und in weiterer Folge ein Angebot über die Kosten der Zusatztafeln eingeholt. 
 
Im November gibt es eine Sitzung, in der das Radwegethema behandelt werden soll. 
 
Zudem verweist der Wirtschaftsausschussobmann auf TOP 19. 
 
GR Leopold Enengl merkt an, dass auch das „Wolfgeher Haus“ nicht von Navis gefunden wird, hier wäre 
ebenso eine Zusatztafel sinnvoll. Da sich von diesem Haus aber niemand gemeldet hat, wird hier aktiv nichts 
unternommen. 
 

TOP 8) Bericht des Prüfungsausschusses vom 05. September 2023 – Kenntnisnahme 
 
GR Leopold Enengl berichtet von der Sitzung am 5.9. zum Thema Errichtung und Sanierung Union Trainings-
feld. Nachdem sämtliche Unterlagen vom Gemeindebuchhalter vorlagen, erfolgte die Prüfung, die wesentli-
chen Punkte werden im Folgenden erläutert.  
 

 B e r i c h t   und   P r ü f u n g s p r o t o k o l l 
 

über die angesagte Prüfung der Gebarung der Marktgemeinde Pabneukirchen am Dienstag, 05.09.2023 um 19.30 

Uhr im Sitzungssaal des Marktgemeindeamtes Pabneukirchen. 

 

Anwesende: 

1. Obm. Leopold Enengl, SPÖ 

2. Obm.Stv. Christian Steindl, LISTE 

3. Mitgl. Johannes Haider, ÖVP 

4. Mitgl. Höbarth Erwin, ÖVP 

5. Mitgl. Alexander Plaimer, ÖVP 

6. Mag. Erwin Haderer, MA - Amtsleitung 

 

Entschuldigt: 

--- 

Unentschuldigt: 

 

Tagesordnung: 

1. Eröffnung und Begrüßung 

2. Errichtung/Sanierung Trainingsfeld Union-Sportanlage 

3. Allfälliges 

 

Zu TOP. 1.) Eröffnung und Begrüßung 
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Der Obm. Leopold Enengl begrüßt die Mitglieder des Prüfungsausschusses und stellt fest, dass die Einladung zu 

dieser PA-Sitzung zeitgerecht am 29. August 2023 erfolgte, stellt die Beschlussfähigkeit fest und geht auf die 

Tagesordnung über. 

 

Zu TOP. 2.) Errichtung/Sanierung Trainingsfeld Union-Sportanlage 
 

Von der Buchhaltung wurden sämtliche Unterlagen zusammengestellt und alle relevanten Protokollauszüge 

bereitgestellt. 

 

Das Trainingsfeld wurde von Juni bis August 2009 errichtet und es fielen Baukosten in Höhe von € 91.523,08 

netto an – ausführende Unternehmen war Fa. Schützeneder Sportstätten GmbH. 

 

Das Projekt war Teil der großen Sanierung nach den Unwetterereignissen im Jahr 2005. Die damaligen Ge-

samtkosten lagen bei € 1.058.747,08 netto, wobei folgende Finanzierung angewendet wurde: 9,2 % von KAT-

Fonds (Bund), 31,4 % Sportreferat (Land), 0,5 % Umweltreferat (Land), 44,8 % BZ-Mittel (Land), 0,6 % 

Sonstige Einnahmen und 13,5 % Interessentenbeitrag Union. 
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Der PA-Obmann führte vor der Sitzung einige Begehungen und Besprechungen mit Vertretern der Sportunion 

durch. Leider haben zum heutigen Termin keine Vertreter der UNION Zeit. Es wurde berichtet, dass die Ober-

flächenentwässerung einige Jahre nach der Neuerrichtung nicht mehr richtig funktioniert hat. Es wurde eine 

Querschlitzung hinführend zu den Drainagen vorgenommen. Diesbezüglich wurden jedoch am Amt keine 

konkreten Unterlagen gefunden und auch keine Kostenbeteiligung konnte festgestellt werden. 

 

Es wird festgehalten, dass mit dieser Vorgehensweise die Kosten für die Gemeinde minimiert wurden. Auch 

die Grenze des Finanzierungsplanes wurde unterschritten und konnte leicht eingehalten werden. 

 

Der PA-Obmann hat mit den Vertretern der UNION bereits im Vorfeld Kontakt aufgenommen, zu diesen Be-

sprechungen hätten grundsätzlich alle PA-Mitglieder eingeladen werden sollen, damit ein einheitlicher Infor-

mationsstand gegeben ist. 

 

Der Prüfungsausschuss nimmt die Ausführungen zur Kenntnis. 

 

Zu TOP. 4.) Allfälliges 
 

• Die nächste PA.-Sitzung wurde von den Mitgliedern einstimmig für Dienstag, 28. November 2023 um 

19:30 Uhr festgelegt. Eine Verständigung erfolgt daher nur mehr per E-Mail. 

Tagesordnung: 

➢ INKOBA – Beiträge, Flächenmanagement, angesiedelte Betriebe, Kommunalsteuer 

 

• Der PA-Obmann bringt einige Wünsche von der Union zur Kenntnis: 

Der kleine Sportplatz zwischen Hauptfeld und Lagerhaus bzw. ASZ soll der Union erhalten bleiben. 

Das Vertikutieren der Sportplätze sollte jährlich wiederkehrend geschehen. 

Quarzsand sollte auch jährlich wiederkehrend aufgebracht werden. 

 

Keine weiteren Wortmeldungen. 
 

Ende:    20:45     Uhr 

v. g. g. 
 

Die Mitglieder des Prüfungsausschusses: 
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GV Kurt Steindl merkt an, dass ihm bei dieser Prüfung ein wesentlicher Aspekt fehlt. Wie konnte es dazu 
kommen, dass die Gemeinde nach der ersten Sanierung, nach der es die bekannten Probleme gab, neuerlich 
– und das nach 10 – 15 Jahren – für die Kosten aufkommen muss. Diese Kosten wären vermeidbar gewesen, 
wenn man die ausführende Firma sofort in die Haftung genommen hätte, das ist scheinbar verschlafen wor-
den. 
 
Prüfungsausschussobmann GR Leopold Enengl erklärt, dass bzgl. Sanierungs- und Haftungsproblematik keine 
Unterlagen aufliegen und somit hier auch nichts geprüft werden kann. Lt. GV Kurt Steindls Ansicht hätte dies 
dennoch im Protokoll Niederschlag finden müssen. 
 
Angemerkt wird noch, dass die Union für das Vertikutieren zuständig ist, für das Aufbringen des Quarzsandes 
jedoch bestimmt finanzielle Unterstützung durch die Gemeinde notwendig ist. Zudem wird vereinbart, zu-
künftig zu Gesprächen oder Terminen, die vom Prüfungsausschussobmann im Vorfeld einer Ausschusssit-
zung geführt oder vereinbart werden, auch sämtliche Ausschussmitglieder einzuladen. 
 

Beschluss des Gemeinderates: 
Auf Antrag von Bgmin. Barbara Payreder nimmt der Gemeinderat einstimmig durch Handerheben den Be-
richt des Prüfungsausschusses vom 05. September 2023 zur Kenntnis. 
 

TOP 9) Prüfbericht der BH Perg über den Voranschlag für das Finanzjahr 2023 – Kenntnisnahme 
 
AL Mag. Erwin Haderer erläutert den Prüfbericht für den Voranschlag 2023. 
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GR Leopold Enengl erkundigt sich über die Schlussbemerkung, worauf AL Mag. Erwin Haderer erklärt, dass 
sämtliche festgestellte Punkte hinsichtlich der Ordnungsprüfung mit der heutigen Beschlussfassung des 
Nachtragsvoranschlages bereinigt werden. 
 

Beschluss des Gemeinderates:  
Auf Antrag von Bgmin. Barbara Payreder nimmt der Gemeinderat einstimmig durch Handerheben den Prüf-
bericht der BH Perg über den Voranschlag für das Finanzjahr 2022 zur Kenntnis. 
 

TOP 10) Prüfbericht der BH Perg über den Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2022 – Kennt-
nisnahme 
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Zum Prüfbericht über den Rechnungsabschluss gibt es keine Fragen. 
 

Beschluss des Gemeinderates: 
Auf Antrag von Bgmin. Barbara Payreder nimmt der Gemeinderat einstimmig durch Handerheben den Be-
richt der BH Perg über den Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2022 zur Kenntnis. 
 

TOP 11)  Prüfbericht der BH Perg über den Nachtragsvoranschlag 2023 – Erlass des Landes OÖ 

bezüglich der Anpassung der 2. Rate aus dem Härteausgleichsfonds 

 
AL Mag. Erwin Haderer erläutert kurz den Prüfbericht über den Nachtragsvoranschlag 2023. 
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Beschluss des Gemeinderates: 
Auf Antrag von Bgmin Barbara Payreder nimmt der Gemeinderat einstimmig durch Handerheben den 
Prüfbericht zum Nachtragsvoranschlag 2023 zur Kenntnis. 
 
 

TOP 12) 1. Nachtragsvoranschlag 2023 – Beschlussfassung 

a) Vorbericht 

b) Dienstpostenplan 

c) Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan 2023 – 2027 inkl. Prioritätenreihung 
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AL Mag. Erwin Haderer erläutert den 1. Nachtragsvoranschlag 2023. 
 

Vorbericht zum Nachtragsvoranschlag 2023 gemäß § 10 Oö. Gemeindehaushalts-

ordnung (Oö. GHO) 

 

Voraussichtliche Entwicklung der liquiden Mittel, wobei die Zahlungsmittelreserven 

gesondert anzuführen sind. 
 

Liquide Mittel 
 

Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 31 

+ SU 33 + SU 35) 

6.756.200 

Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 

32 + 34 + SU 36) 

6.510.300 

Saldo 5 (Geldfluss der voranschlagswirksamen Geba-

rung) 

245.900 

 

• Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Einzahlungen die Höhe der Auszahlun-

gen überschreitet und sich dadurch die liquiden Mittel um 245.900 Euro erhöhen werden. 

 

Die Gründe für die Erhöhung der liquiden Mittel liegen: 
• Die Beantragung von Mitteln aus dem Härteausgleichsfonds in Höhe von zusätzlichen 153.400 

Euro (VA: 180.200 Euro => somit in Summe: 333.600 Euro). 

• Es sind noch einige Bedarfszuweisungsmittel und Landeszuschüsse seitens der zuständigen 

Stellen offen, welche im neuen Haushaltsjahr noch eintreffen sollten. 

• Zur Ausfinanzierung diverser investiver Einzelvorhaben wurden Darlehen aufgenommen (für die 

Generalsanierung der Kläranlage und für das Projekt Zubau Sozialräume). Für das Projekt 

Grundankauf ASZ-Areal wurde ein Zwischenfinanzierungsdarlehen aufgenommen. 

 

Geplante Maßnahmen zur Gegensteuerung bei einer etwaigen negativen Entwicklung: 
• Einhaltung sämtlicher Kriterien für den Härteausgleich 

• Prüfung der Aufschiebung von einzelnen Projekten in der investiven Gebarung 

 

 

Zahlungsmittelreserven und Rücklagen 
 

Zum Zeitpunkt der NVA-Erstellung stehen der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich 

folgende nicht verplante Zahlungsmittelreserven zu Verfügung: 

 

 
Rücklagenstand 

01.01.2023 
Zahlungsmittelreserve 

allgemeine Haushaltsrücklagen 

Ansparmittel-RL (HAF2) 
110.800 0 

gesetzlich zweckgebundene 

Haushaltsrücklagen 
0 0 

Summe 110.800 0 

Differenz zwischen Rücklagen 

und Zahlungsmittelreserven 
110.800 

 

Zahlungsmittelreserven in der Höhe von 110.800 Euro werden als inneres Darlehen verwendet: 

 

Davon vorab als inneres Darlehen zur Reduktion des Kassenkredits: 110.800 Euro 
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In weiterer Folge sind diese Rücklagen für investive Einzelvorhaben verplant: 

Investives Einzel-

vorhaben 

Höhe inneres 

Darlehen 

Zur Vorfinanzie-

rung von  

Geplante Rückzah-

lung des inneren Dar-

lehens 

Sozialräume Bauhof 28.000 Eigenmittel/BZ 2022/2023 

Oö. Aktionspro-

gramm – Leerstand 
5.800 Eigenmittel/LZ 2023 

Ersatzbeschaffung 

Winterdienstgeräte 
12.600 Eigenmittel/BZ 2023 

Straßenbauprogramm 14.500 Eigenmittel/LZ 2023 

WEV-Instandsetzung 17.100 Eigenmittel/BZ/LZ 2023 

Amtsgebäude 32.800 Eigenmittel 2023/2024 

 

Voraussichtlicher Bedarf an Kassenkrediten 
 

Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gemäß § 83 Oö. GemO 1990 i. V. m. § 1 Abs. 1 Oö. Kas-

senkredit-Anhebungsverordnung (ein Viertel/bis zu 33,3 % der Einzahlungen der laufenden Geschäfts-

tätigkeit): 1.167.700 Euro  

 

Es ist geplant, einen Kassenkreditvertrag im Rahmen von 1.167.700 Euro abzuschließen. 

 

Die Vergabe ist vom Gemeinderat zu beschließen. 

 

Entwicklung des Ergebnisses der laufenden Geschäftstätigkeit, sowie Entwicklung des 

nachhaltigen Haushaltsgleichgewichts 
 

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit  
 

Ergebnis der laufen-

den Geschäftstätigkeit 
RA 2022 VA 2023 NVA 2023 

Einzahlungen: 3.582.895,62 3.742.100 3.964.800 

Auszahlungen: 3.582.895,62 3.742.100 3.964.800 

Saldo: 0,00 0 0 

 

Damit der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 4a und 4b* Oö. GemO 1990 als erreicht gilt, müssen fol-

gende Mittel in Anspruch genommen werden: 
• Die Liquidität der Gemeinde ist durch die Zusicherung des Härteausgleichsfonds 1 zum 

Haushaltsausgleich gegeben. 

 

Entwicklung des Nachhaltigen Haushaltsgleichgewichts 
 

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht liegt vor, wenn  

 

a) im Finanzierungshaushalt die Liquidität der Gemeinde gegeben ist, 

b) im Ergebnishaushalt das Nettoergebnis mittelfristig (fünf Jahre) ausgeglichen ist und 

c) die Gemeinde ein positives Nettovermögen aufweist. 

 

Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird nicht erreicht, weil 
• Mittelfristig im Finanzierungshaushalt die Liquidität nicht gegeben ist. 

• Mittelfristig im Ergebnishaushalt ein negatives Nettoergebnis zu erwarten ist. 

 

Geplante Gegenmaßnahmen: 
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• Einhaltung sämtlicher Härteausgleichskriterien zur Haushaltskonsolidierung. 

• Besondere Beachtung des Schuldendienstes und Aufnahme zusätzlicher Darlehen nur 

nach Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 

• Abklärung größerer investiver Einzelvorhaben mit der Aufsichtsbehörde und Durchfüh-

rung von diversen Wirtschaftlichkeitsberechnungen vor Projektrealisierung. 

 

Voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses vor Entnahme von bzw. Zuwei-

sungen an Haushaltsrücklagen (SAO) 
 

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beein-

flusst. Diese betreffen insbesondere die geplanten Abschreibungen, (802.700 Euro MVAG 2226) ge-

plante Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (646.200 Euro MVAG 2127), somit sal-

diert 165.500 Euro und die geplante Dotierung bzw. Auflösung von Rückstellungen + 3.300 Euro 

(+9.600 Euro Dotierung/-6.300 Euro Auflösung). 

 

 NVA 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 

Summe Erträge 

(MVAG-Code 21) 
4.394.700 3.982.600 3.933.300 3.938.700 4.022.000 

Summe Aufwände 

(MVAG-Code 22) 
4.479.000 4.103.600 4.118.600 4.050.400 3.999.000 

Nettoergebnis (SA 

0) 
-84.300 -121.000 -185.300 -111.700 23.000 

Entnahme von 

Haushaltsrücklagen 

(MVAG-Code 230) 

141.400 0 0 0 0 

Zuweisung von 

Haushaltsrücklagen 

(MVAG-Code 240) 

0 0 0 0 0 

Nettoergebnis (SA 

00) 
57.100 -121.000 -185.300 -111.700 23.000 

 

 

Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkei-

ten 
 

Geplante Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden 
 

Es ist geplant zusätzliche Darlehen im laufenden Haushaltsjahr für folgende investive Einzelvorhaben 

aufzunehmen: 

 

Investives Einzelvorhaben Darlehenshöhe 

Generalsanierung Kläranlage 1.500.000 

Wildbachverbauung Klausbach/Forstbach 2023 12.000 

Amtsgebäude – vorbehaltlich Entwicklung KDV und 

Genehmigung Finanzierungsplan 

200.000 

 

Voraussichtliche Entwicklung von langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkei-

ten 
 

Die Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Darlehen und Finanzierungsleasing werden laufend ge-

tilgt. 
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In nachstehender Tabelle sind die geplanten summierten Auszahlungen für Finanzschulden und Ver-

bindlichkeiten (inkl. Leasing) dargestellt. 

 

 NVA 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 

Gesamtsumme: 

(SU361) 
146.600 138.100 138.200 134.400 136.900 

 

Es ist geplant im Haushaltsjahr 2023 vorzeitige Tilgungen(=Sondertilgungen) speziell im Kanal- und 

Kläranlagenbereich vorzunehmen. Das ehemalige größte WWF-Darlehen für die Neuerrichtung der 

Kläranlage in den 90er-Jahren ist mit Herbst 2022 ausgelaufen, daher werden allfällige Betriebsüber-

schüsse für Sondertilgungen verwendet, bzw. werden diese verfügbaren Überschüsse zur Ausfinanzie-

rung der nun startenden Generalsanierung der Kläranlage verwendet. Durch den Anstieg der variablen 

Zinsen werden sich die Betriebsüberschüsse dementsprechend verringer. Die Ausschreibungen der ein-

zelne Gewerke über den Kläranlagen -und Kanalprojektanten wurden bereits abgeschlossen und die 

Bauarbeiten sind am Laufen. Das Projektvolumen wurde dementsprechend im investiven Einzelvorha-

ben angepasst. 

 

Zusätzliche Schuldaufnahmen sind im Zeitraum der Veranschlagung und der mittelfristigen Finanzpla-

nung für folgende investive Einzelvorhaben vorgesehen: 

 

Grundankauf neuer Standort ASZ Pabneukirchen – 2022 

Sozialräume für den Bauhof Pabneukirchen – 2022 

Generalsanierung Kläranlage Pabneukirchen - 2023 

Neubau Amtsgebäude Pabneukirchen - 2023 

 

Der Schuldendienst wird sich dementsprechend, nach Vorliegen der konkreten Tilgungspläne verän-

dern/erhöhen. 

 

Die voraussichtlichen Auswirkungen aus investiven Einzelvorhaben (Erträge, Be-

triebskosten, Personalaufwand, Finanzierungskosten udgl.) 

 

Die geplanten Auswirkungen aus begonnenen und voraussichtlich im Haushaltsjahr 2023 fertiggestell-

ten investiven Einzelvorhaben auf die operative Gebarung, werden in folgendermaßen erklärt: 

 
1. Sozialräume für Bauhof – 2022/2023 (IKD-2020-151414/31-KT i.V.m. UBAT-2020-212198/11-Pol/M) 
2. Grundankauf neuer Standort ASZ Pabneukirchen – 2022 
3. Generalsanierung Kläranlage – 2023 
4. Oö. Aktionsprogramm Leerstand – 2023 (lt. übergemeindliche Kooperation) 
5. Winterdienstgeräte – 2023 (lt. Vorspracheprotokoll mit Gemeindereferent Mai 2021/Juli 2022) 
6. Straßenbauprogramm 2023 
7. WEV Instandsetzungsprogramm 2023 
8. Wildbachverbauung – Klausbach/Forstbach 2023 (Genehmigung Bund: LE.3.3.5./0141-IV/5/2008 i.V.m. GZ: 

2022-0.820.362)) 
9. Neubau Amtsgebäude (IKD-2019-519941/17-PJ iVm. UBAT-2020-213798/4-Pol/M) 

 

Obenstehende investiven Einzelvorhaben sind in Planung, wobei die endgültigen Kosten aufgrund der 

derzeitigen Marktverhältnisse noch gravierend abweichen können.  

Die Projekte 1 – 9 sollten im Haushaltsjahr 2023 realisiert bzw. nach Maßgabe der verfügbaren Mittel 

gestartet werden.  

Projekt 1 – Sozialräume für den Bauhof Pabneukirchen wurde bereits begonnen und wird im Frühjahr 

fertiggestellt – aufgrund eines weiteren Gebäudegebrechens wurde um Erhöhung des Kostenrahmens 

angesucht, welcher mit 09. Oktober 2022 genehmigt wurde (IKD-2020-151414/31-KT i.V.m. UBAT-

2020-212198/11-Pol/M). 

Projekt 2 – Grundankauf neuer Standort ASZ Pabneukirchen wird im Winter 2022/2023 realisiert. Der-

zeit wird der Kaufvertrag final ausgearbeitet und soll noch in der GR-Sitzung im Dezember beschlossen 
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und umgehend der Grund angekauft werden. Der BAV plant den Baubeginn des neuen ASZ Pabneukir-

chen für den Herbst 2023. 

Für Projekt 3 laufen bereits die Ausführungsarbeiten. Die Fertigstellung wäre für Herbst/Winter 2023 

geplant. 

Projekt 4 wurde im Herbst 2022 gestartet und soll nun in die Realisierungsphase gehen. Da es im Amts-

gebäude einen Leerstand gibt, ist dieses Aktionsprogramm auch für das Projekt 9 – Amtsgebäude von 

großer Bedeutung. 

Projekt 5 – Die Ersatzbeschaffung wurde bereits vergeben und das Projekt sollte im Herbst 2023 abge-

wickelt werden. 

Projekt 6 – Straßenbauprogramm 2023 stützt sich auf eine anstehende Siedlungserweiterung in der Sied-

lung Markt-Süd bzw. in weiteren notwendigen Erschließungen. Die Bauarbeiten wurden noch nicht be-

gonnen. 

Projekt 7 – WEV-Instandsetzungsprogramm 2023 ist seitens des WEV geplant, den Güterweg Stein-

wimmer-Reisinger instand zu setzen. 

Hinsichtlich Projekt 8 – Wildbachverbauung – Klausbach/Forstbach 2023 ist festzuhalten, dass derzeit 

beim aufwendigsten Projektteil Abklärungen mit den erforderlichen Grundstückseigentümern laufen. Es 

gibt diesbezüglich noch kein konkretes Ergebnis.  

Bei Projekt 9 wurde zwischenzeitlich der Architekturwettbewerb durchgeführt in Abklärung mit der 

UBAT. Derzeit laufen die weiteren Detailplanungen in Abstimmung mit Architekt und UBAT hinsicht-

lich Weiterführung des Kostendämpfungsverfahrens – Das Projekt sollte zügig vorangetrieben werden, 

da diverse Gebäudeteile schon ziemlich desolat sind – Das Dach wird bereits ziemlich löchrig und dürf-

te bei starkem Schneeanfall auch statisch problematisch werden; die Fenster lassen sich größtenteils gar 

nicht mehr öffnen, da sie schon so verzogen sind; Bei der Gebäudefassade bröckeln mittlerweile an 

mehreren Stellen Putz- bzw. Fassadenteile ab; Beim Haupteingang wackeln schon ziemlich viele Setz-

stufen und lösen sich nach und nach ab. 

 

Beschreibung wesentlicher Auswirkungen aus Entscheidungen vergangener Haus-

haltsjahre, welche erst im Zeitraum der Veranschlagung und Finanzplanung wirksam 

werden, soweit sie nicht bereits Bestandteil der Z 1 bis 6 sind. 
 

Im mittelfristigen Finanzplan sind folgende Auswirkungen aus in vergangenen Finanzjahren getroffenen 

Entscheidungen bereits enthalten: 

 

Diverse Ausfinanzierungen von vergangenen Projekten: 
• Ankauf Kleinlöschfahrzeug FF Riedersdorf (letzte Rate: Juni 2032) 

• Katastrophenschutzprojekt (letzte Rate: September 2035) 

• Generalsanierung Schulkomplex (letzte Rate: März 2031) 

• Erweiterung und Sanierung Kindergarten (letzte Rate: September 2025) 

• Gemeindestraßenbauprogramm 2015-2017 (letzte Rate: Juni 2031) 

• Diverse Kanalerweiterungen  

o BA 06 – Neudorf/Riedersdorf (letzte Rate: Dezember 2046) 

o BA 07/08 – Wetzelsberg/Markt-Süd/Riedersdorf (letzte Rate: Dezember 2046) 

 

Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, Belastungen), die 

sich in den folgenden Haushaltsjahren auf den Gemeindehaushalt auswirken können, 

wobei diese möglichst auch wertmäßig abzugrenzen sind – zudem sind Möglichkeiten 

zur Abfederung allfälliger negativer Auswirkungen aufzulegen. 
 

Durch den Wirtschaftsabschwung durch diverse multiple Krisen wird es schwerwiegende Belastungen 

im Speziellen durch die Verminderung der Abgabenertragsanteile sowie die Steigerung diverser Pflicht-

transferzahlungen wie Krankenanstalten-Beitrag und der Sozialhilfeverbandsumlage sowie der Erhö-

hung der Pensionsbeiträge für ausgeschiedene Gemeindebeamte und der allgemeinen Teuerung ge-

ben! 
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Die Anhebung der Leitzinsen wirkt sich äußerst negativ auf den Schuldendienst aus. Besonders prob-

lematisch ist dies für den größtenteils fremdfinanzierten Bereich der Siedlungswasserwirtschaft! Mittel-

fristig wird dieser Betrieb nicht mehr ausgabendeckend geführt werden können! 

 

Das bestehende Amtsgebäude ist, wie in Punkt 6 beschrieben, bereits in einem derart desolaten Zu-

stand, dass seitens der UBAT ein Neubau empfohlen wurde und bereits das Raumprogramm überprüft 

und ein grober Kostenrahmen vorgegeben wurde. Zwischenzeitlich wurde bereits der Architekturwett-

bewerb durchgeführt und das Kostendämpfungsverfahren wird in Absprache mit der UBAT und dem 

planenden Architekten zügig weitergeführt. Hinsichtlich der Instandhaltungskosten hoffen wir auf eine 

zeitnahe Realisierung des Projektes, da diverse Reparaturen unabdingbar werden (desolates Dach, 

Fenster, Lösung von Setzstufen beim Haupteingangsbereich, Abbröckeln von Putz- und Fassadentei-

len, Hauskanalisation, Installationen, Elektroausstattung), auch die Anforderungen in barrierefreier Hin-

sicht werden überhaupt nicht erfüllt. Sollte sich die Realisierung dieses Projektes weiterhin verzögern, 

ist mit hohen zusätzlichen Reparatur- und Instandhaltungskosten zu rechnen! 

 

Änderungen im Dienstpostenplan und ihre finanziellen Auswirkungen. 
 

Hinsichtlich des Dienstpostenplanes sind keine Änderungen geplant. Der rechtswirksame Dienstposten-

plan ist mit 16. Februar 2022 genehmigt unter GZ: IKD-2017-261117/18-Ke: 

 

 
 

Weiterführende Informationen: 
 

Folgende Nachweise entfallen gem. § 8 Abs. 3 Oö. GHO, da keine entsprechenden Sachverhalte vorlie-

gen: 

• Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten gemäß § 8 Abs. 2 Z 3 

• Wirtschaftspläne gemäß § 8 Abs. 1 Z 5 

 

Marktgemeinde Pabneukirchen, am 28. September 2023 

Die Bürgermeisterin 
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b) Dienstpostenplan 
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c) Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan 2023 – 2027 inkl. Prioritätenreihung 
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Beschluss des Gemeinderates:  
Auf Antrag von Bgmin. Barbara Payreder beschließt der Gemeinderat einstimmig durch Handerheben 
den Nachtragsvoranschlag 2023. 
 

TOP 13)  Vertrag Kindergartentransport 2023/2024 – Beschlussfassung 
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Die Bürgermeisterin berichtet, dass der Vertrag erfreulicherweise mit der Fa. Lehner aus Pierbach ab-
geschlossen werden kann. Dieser ist analog zu dem Vertrag, der auch mit der Fa. Naderer Bestand hat-
te.  
 

V e r t r a g 
 

Die Marktgemeinde Pabneukirchen, vertreten durch die zeichnungsbefugten Or-

gane der Gemeinde (im Folgenden kurz Gemeinde genannt) einerseits und  

Firma Lukas Lehner, 4282 Pierbach, Dorfstraße 8 (im Folgenden kurz Unterneh-

mer bezeichnet) andererseits, vereinbaren zur Durchführung des Transportes von Kindergarten-

kindern folgendes: 

1. 
Der Unternehmer verpflichtet sich, mit den von ihm betriebenen Omnibussen oder Personen-

kraftwagen (Kombinationskraftwagen) im Gelegenheitsverkehr die Kindergartenkinder des 

Kindergartens Pabneukirchen im Rahmen des Einsatzplanes gemäß dem Vertragspunkt 2. unter 

Berücksichtigung der jeweils geltenden Richtlinien der OÖ. Landesregierung für die Gewäh-

rung von Landesbeiträgen an Gemeinden zu den Kosten des Transportes von Kindergartenkin-

dern (jeweils letzte Kundmachung in der Amtlichen Linzer-Zeitung) zu befördern. 

Die Beförderungsleistung ist aufgrund der gültigen Konzession der BH. Freistadt, vom 

04.09.2023, Zl. BHFRGE-2016-382898, in der Zeit von Anfang September 2023 bis 

Ende Juli 2024 zu erbringen. 

 

2. 
Die Beförderung der Kindergartenkinder erfolgt nach dem zu Beginn des Kindergartenjahres 

2023/2024 einvernehmlich erstellten Einsatzplan unter genauer Angabe der Fahrtstrecke und der 

Halte(Sammel)stellen. Eine Änderung des erstellten Einsatzplanes kann nach Bedarf (z.B. bei 

einer Änderung der Kindergartenbetriebszeiten, längerfristiger Verhinderung oder Abmeldung 

von Kindern vom Kindergartenbesuch) oder bei geänderten Fahrverhältnissen einvernehmlich 

erfolgen. 

 

3. 
Für die Beförderung der Kinder werden eingesetzt: 

 

3 Fahrzeuge mit 9 behördlich zugelassenen Sitzplätzen.  

 
Bei Ausfall eines dieser Kraftfahrzeuge kann ein anderes geeignetes Kraftfahrzeug eingesetzt 

werden. Der Kindergartenbus ist als solcher zu kennzeichnen. 

 

4. 
Die Verpflichtung zur Beförderung der Kindergartenkinder besteht nur an Kindergartentagen. 

Die Kindergartenbesuchstage werden monatlich von der Leitung des Kindergartens dem Unter-

nehmer (und dem Gemeindeamt) rechtzeitig, möglichst monatlich im Vorhinein, bekanntgege-

ben. Der Unternehmer führt die Beförderung der Kindergartenkinder nach Vertragspunkt 2 

durch und verpflichtet sich, die Fahrtzeiten genau einzuhalten. 

 

5. 
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Der Unternehmer verpflichtet sich, den Transport der Kindergartenkinder im Rahmen seines 

Unternehmens durchzuführen; die Beauftragung eines Subunternehmers kann nur im Einver-

ständnis mit der Gemeinde erfolgen. 

 

6. 
Die Gemeinde bezahlt dem Unternehmer für die an Kindergartentagen anfallenden Beförde-

rungsleistungen für die vereinbarte Vertragsdauer eine Vergütung von den jeweils gültigen Ki-

lometersätzen des Landes Oberösterreich pro gefahrenen Kilometer. 

 

Die Vergütung erfolgt aufgrund der vorgelegten nachvollziehbaren Aufzeichnungen des Unter-

nehmers und der Kindergartenbesuchstage monatlich im Nachhinein innerhalb von 2 Wochen 

nach Vorlage der Aufzeichnungen und Rechnungen durch den Unternehmer. Die Vergütung ist 

auf das Konto des Unternehmers, bei der RB. Mühlviertler Alm, BIC: RZOOAT2L330, 

IBAN: AT90 3433 0000 0013 9006 zu überweisen. 

 

7. 
Der Unternehmer ist verpflichtet, der Gemeinde zu Unrecht erhaltene Vergütungen für Kinder-

gartentransporte sogleich zurückerstatten. 

 

8. 
Der Unternehmer verpflichtet sich, der Gemeinde in die Berechnungsgrundlagen volle Einsicht 

zu gewähren und die entsprechenden Auskünfte zu erteilen. 

 

9. 
Die Gemeinde ist berechtigt, vom Vertrag mit sofortiger Wirkung zurückzutreten, wenn der 

Unternehmer trotz seiner schriftlichen Aufforderung zur ordnungsgemäßen Vertragserfüllung 

seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommt. 

 

10. 
Der Unternehmer verpflichtet sich, die Einleitung eines Verfahrens auf Entziehung der Gewer-

beberechtigung (Konzession) der Gemeinde Pabneukirchen jeweils unverzüglich zu melden. 

 

11. 
Als Kleinbusse dürfen nur geschlossene Personalkraftwagen oder Kombinations-kraftwagen mit 

neun Sitzplätzen – einschließlich Fahrersitz – verwendet werden. 

 

Gemäß § 106 Abs. 6KFG 1967 dürfen hierbei nicht mehr als 8 Kinder befördert werden. Es darf 

in jedem Fall nur ein nach allen kraftfahrrechtlichen Bestimmungen geeignetes Transportfahr-

zeug verwendet werden. 

 

Beim Transport von Kindergartenkindern ist im Interesse ihrer Sicherheit unbedingt zu berück-

sichtigen, dass insbesondere die kleineren unter ihnen noch nicht fähig sind, sich im Gefahren-

fall – auch wenn es sich etwa nur um eine Schnellbremsung des Kraftfahrzeuges handelt – rich-

tig zu verhalten und sich vor Verletzungen im Fahrzeug zu schützen. 

 

Der Unternehmer verpflichtet sich: 
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a) Dafür zu sorgen, dass die Kindergartenkinder in Personalkraftwagen und Kombinations-

kraftwagen auf Sitzen, die mit Sicherheitsgurten ausgerüstet sind, nur befördert werden, 

wenn dabei geeignete, der Größe und dem Gewicht der Kinder entsprechende Rückhalteein-

richtungen verwendet werden, welche die Gefahr von Körperverletzungen bei einem Unfall 

verringern können; 

 

b) Falls die Sitze nicht mit Sicherheitsgurten ausgerüstet sind, sind die Prallwände (Rückwände 

der vorderen Sitzreihe) vor jenen Sitzreihen, in denen die kleineren Kinder untergebracht 

werden, so auszustatten, dass sich die Kinder nicht hart anstoßen und verletzen können, 

wenn sie bei einer plötzlichen Geschwindigkeitsverminderung des Fahrzeuges (Schnell-

bremsung, Anstoß etc.) nach vorne geschleudert werden (Beispiel: Polsterung der Prallwän-

de); 

 

c) Der Kraftfahrzeuglenker ist zu verpflichten, 

- beim Transport von Kindergartenkindern größtmögliche Sorgfalt und Aufmerksamkeit 

walten zu lassen, 

- die ordnungsgemäße Verwendung der Rückhalteeinrichtungen sicherzustellen und zu 

kontrollieren. 

 

12. 
Der Lenker von Kraftfahrzeugen zum Transport von Kindergartenkindern muss besonders ver-

trauenswürdig sein und einen sogenannten „Schülertransportausweis“ (§ 16 Abs. 1 der Be-

triebsordnung für den nicht linienmäßigen Personalverkehr) besitzen (siehe BO 1994, 

BGB1.Nr. 951 i.d.F.d. Novelle BGB1.Nr. 1028/1994). 

 

13. 
In jedem Fall müssen die maßgeblichen straßenverkehrs- und kraftfahrrechtlichen Bestimmun-

gen genauestens eingehalten werden. 

 

14. 
Es ist unvertretbar, ein Kindergartenkind an einer Haltestelle alleine aussteigen zu lassen. 

 

15. 
Der Unternehmer hat eventuelle Unpünktlichkeiten der Kindergartenleitung oder der Eltern bei 

der Abholung der Kinder an den Abholorten der Gemeinde zu melden. 

 

16. 
Der Unternehmer bestätigt ausdrücklich die Kenntnisnahme der im Vertragspunkt 1 genannten 

Richtlinien der OÖ. Landesregierung über die Gewährung von Landesbeiträgen zum Transport 

von Kindergartenkindern. 

 

17. 
Dieser Vertrag tritt mit Genehmigung durch den Gemeinderat und nach beiderseitiger Unterfer-

tigung in Kraft. Der Vertrag kann von beiden Vertragsteilen unter Einhaltung einer Kündigungs-

frist von drei Monaten zu jedem Monatsletzten schriftlich gekündigt werden. 



G:\Daten\AL\GR\Protokolle\Sitzungen 2023\05-28.09.2023_ngProtokoll.docx 

Seite 39 von 71 

Der Vertrag erlischt mit Ablauf des im Vertragspunkt 1 genannten Zeitraums. Weiters erlischt 

der Vertrag, wenn der Unternehmer zur Ausübung des Gewerbes nicht mehr berechtigt ist oder 

über das Vermögen des Unternehmers das Konkursverfahren eröffnet wird. 

Dieser Vertrag wurde mit Beschluss des Gemeinderates vom 28.09.2023, TOP. 13.) genehmigt. 

 

Pabneukirchen, 29.09.2023 

 

Der Unternehmer: Für die Gemeinde: 
 
GR Leopold Enengl erkundigt sich, ob es auch bei den Kindergartenkindern Sammelstellen gibt – dies 
ist nur in Neudorf der Fall. 
 

Beschluss des Gemeinderates: 
Auf Antrag von Bgmin. Barbara Payreder beschließt der Gemeinderat einstimmig durch Handerheben 
den Vertrag Kindergartentransport 2023/2024. 
 

TOP 14)  Änderung Flächenwidmungsplan Nr. 3 / Änderung Nr. 18 – „Mayrhofer“ 
(Wetzelsberg) – / Stellungnahmen der Fachabteilungen – Einleitung aufsichtsbehördliches 
Genehmigungsverfahren – Beschlussfassung 
 
GV DI Florian Kloibhofer berichtet, dass der Grundsatzbeschluss bereits in der letzten GR-Sitzung ge-
troffen wurde, es geht um die Umwidmung in Wetzelsberg bei Familie Mayrhofer. 
 
Die eingelangten Stellungnahmen wurden im Bauausschuss behandelt, diese sind positiv.  
 
Natur- und Landschaftsschutz keine Einwände 
 
Wildbach: Bei einer zukünftigen Bebauung der Fläche müssen die anfallenden Oberflächenwässer ord-
nungsgemäß abgeleitet werden. Dies wird standardmäßig seitens Gemeinde in den Bescheiden ver-
merkt. Zusätzlich soll bei der Bebauung darauf hingewiesen werden, dass mit Hangwässern zu rechnen 
ist. Grundsätzlich hat die WLV keine Einwände. 
 
Landwirtschaftskammer OÖ: keine Einwände 
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Der Bauausschuss empfiehlt dem Gemeinderat die Einleitung des aufsichtsbehördlichen Genehmi-
gungsverfahren.  
 

Beschluss des Gemeinderates: 
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Auf Antrag von Bgmin. Barbara Payreder beschließt der Gemeinderat einstimmig durch Handerheben 
die Einleitung des aufsichtsbehördlichen Genehmigungsverfahrens für die Änderung des Flächenwid-
mungsplanes Nr. 3 / Änderung Nr. 18 – „Mayrhofer“ (Wetzelsberg). 
 

TOP 15)  Änderung Flächenwidmungsplan Nr. 3/Änderung Nr. 19 – „Holzer“ (Riedersdorf) – 
Grundsatzbeschluss 
 
GV DI Florian Kloibhofer berichtet, dass es sich um einen Grundsatzbeschluss handelt. Widmungswer-
ber ist Günther Holzer. Am Ende der Siedlungsstraße soll sein aktuelles Grundstück erweitert werden, 
dieses ist noch im örtlichen Entwicklungskonzept enthalten.  
Es soll Dorfgebiet von ca. 360m² mit einer Schutzzone für die Errichtung von Unterstellplät-
zen/Carports umgewidmet werden. Der Ortsplaner empfiehlt die Fläche zu erweitern.  
Nach dem Grundsatzbeschluss werden die Stellungnahmen vom Land im Bauausschuss behandelt. 
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GR Leopold Enengl fragt nach, ob dieses Grundstück bereits im Besitz von Herrn Holzer ist. Dies wird 
vom Bauausschussobmann bejaht, nur gewidmet ist der Grund noch nicht. 

 
Beschluss des Gemeinderates: 
Auf Antrag von Bgmin. Barbara Payreder beschließt der Gemeinderat einstimmig durch Handerhe-
ben die Änderung Flächenwidmungsplan Nr. 3 / Änderung Nr. 3.19 – „Holzer“ (Riedersdorf) – 
Grundsatzbeschluss. 
 

TOP 16)  Endvermessung „Samböck Garage“ - Beschlussfassung 
 
GV DI Florian Kloibhofer erläutert, dass in diesem Bereich im letzten Jahr die Straße saniert wurde. 
Nun wird ein GR-Beschluss zur Endvermessung benötigt. Die Brücke selbst wurde nicht saniert, die 
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Steinschlichtung sollte vom Wildbach durchgeführt werden, dies ist auch nach mehrmaligem Nach-
fragen noch nicht passiert. Ein Geländer wurde nicht errichtet.  

 



G:\Daten\AL\GR\Protokolle\Sitzungen 2023\05-28.09.2023_ngProtokoll.docx 

Seite 51 von 71 

 
Beschluss des Gemeinderates: 
Auf Antrag von Bgmin. Barbara Payreder beschließt der Gemeinderat einstimmig durch Handerhe-
ben die Endvermessung sowie die Widmung zum Gemeingebrauch bzw. die Aufhebung aus dem 
Gemeingebrauch „Samböck Garage“ 
 

TOP 17)  Endvermessung „Gehsteig LionFit“ - Beschlussfassung 
 
GV DI Florian Kloibhofer erläutert, dass der Gehsteig erneuert wurde, dazu wurden vom Besitzer 83 
m² des Grundstücks an die Landesstraßenverwaltung abgetreten. Nun geht es um die Beschlussfas-
sung der Endvermessung, neuer Besitzer der besagten Fläche ist das Land OÖ, die Erhaltung des 
Gehsteigs obliegt der Gemeinde Pabneukirchen.  

 
 
Beschluss des Gemeinderates: 
Auf Antrag von Bgmin. Barbara Payreder beschließt der Gemeinderat einstimmig durch Handerhe-
ben die Endvermessung „Samböck Garage“. 
 

TOP 18)  Änderung der Lustbarkeitsabgabenverordnung - Beschlussfassung 
 
Die Bürgermeisterin berichtet, dass dieses Thema im Kulturausschuss behandelt wurde. Den Ge-
meinden steht frei, für Veranstaltungen von Vereinen Lustbarkeitsabgabe einzuheben. Für Spielap-
parate und Wettterminals ist dies ohnehin verpflichtend vorgesehen. Für die Vereine in unserem 
Ort ist es eine zusätzliche finanzielle Belastung, dieses Geld könnte vereinsintern gut verwendet 
werden. Rückwirkend ist eine Änderung der Verordnung nicht möglich, somit wäre die Verordnung 
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ab Jänner 2024 gültig. Der Kulturausschuss empfiehlt dem Gemeinderat einstimmig die Änderung 
der Lustbarkeitsabgabenverordnung.  
 
Ausgenommen waren bis jetzt Veranstaltungen von Vereinen, wo zB eigene Vereinsmitglieder et-
was einstudiert oder vorgetragen haben (Musikverein, Liedertafel, …). Nach einer Gesetzesände-
rung ist es jetzt möglich, dass Gemeinden hier selbst entscheiden können, ob bei Vereinen eine 
Lustbarkeitsabgabe eingehoben wird, vorher war dies vorgegeben.  

 

Lustbarkeitsabgabeverordnung 

 

Präambel 

Aufgrund der bundesgesetzlichen Ermächtigung gemäß § 7 Abs. 5 F-VG 1948, in Verbindung mit § 

15 Abs. 3 Z. 1 FAG 2008, sowie mit dem Oö. Lustbarkeitsabgabegesetz 2015 und mit Beschluss 

des Gemeinderates der Marktgemeinde Pabneukirchen vom 28. September 2023 wird verordnet: 

 

§ 1 

Gegenstand der Abgabe 

 

Lustbarkeiten sind alle im Gemeindegebiet durchgeführten öffentlichen Veranstaltungen und Ver-

gnügungen, welche geeignet sind, die Besucherinnen/Besucher, Benutzerinnen/Benutzer oder Teil-

nehmerinnen/Teilnehmer zu unterhalten oder sonst wie zu erfreuen.  

 

Öffentlich sind Lustbarkeiten, die für alle Personen oder allen Personen eines bestimmten Perso-

nenkreises frei oder unter denselben Bedingungen zugänglich sind. 

 

Die Abgabepflicht wird eingeschränkt auf  

1. Spielapparate an Orten, die für alle Personen frei oder unter den gleichen Bedingungen zu-

gänglich sind. 

2. Wettterminals im Sinne des § 2 Z. 8 des Oö. Wettgesetzes. 

 

Spielapparate im Sinne dieser Verordnung sind technische Einrichtungen, die zur Durchführung von 

Spielen bestimmt sind, einschließlich von Vorrichtungen für die Durchführung von Warenausspie-

lungen im Sinne des § 4 Abs. 3 des Glücksspielgesetzes, BGBl. Nr. 620/1989 in der geltenden Fas-

sung. Nicht als Spielapparate im Sinn dieses Landesgesetzes gelten Unterhaltungsgeräte, das sind 

Kegel- und Bowlingbahnen, Fußballtische, Basketball-, Air-Hockey- und Shuffle-Ball-Automaten, 

Billardtische, Darts-, Kinderreit- und Musikautomaten sowie Schießanlagen, die ausschließlich 

sportlichen Zwecken dienen. Wettterminals sind technische Einrichtungen, die der elektronischen 

Eingabe und Anzeige von Wettdaten oder der Übermittlung von Wettdaten über eine Datenleitung 

dienen. 

§ 2 
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Abgabenschuldner 

 

(1) Abgabeschuldnerin bzw. Abgabeschuldner für den Betrieb von Spielapparaten ist die Veran-

stalterin (Unternehmerin) bzw. der Veranstalter (Unternehmer), auf deren bzw. dessen Rech-

nung oder in deren bzw. dessen Namen Spielapparate betrieben werden; weiters auch dieje-

nige oder derjenige, die bzw. der den Behörden gegenüber als Veranstalterin (Unternehmerin) 

bzw. Veranstalter (Unternehmer) auftritt oder sich öffentlich als Veranstalterin (Unternehmerin) 

bzw. Veranstalter (Unternehmer) ankündigt. 

 

(2) Abgabeschuldnerin bzw. Abgabeschuldner für den Betrieb von Wettterminals ist das den je-

weiligen Wettterminal betreibende Wettunternehmen im Sinn des § 2 Z 9 Oö. Wettgesetz. 

 

§ 3 

Abgabesatz 

 

(1) Für den Betrieb von Spielapparaten beträgt die Abgabe € 50,-- je Apparat für jeden angefan-

genen Kalendermonat der Aufstellung; in Betriebsstätten (unabhängig vom Veranstalter) mit 

mehr als acht solchen Apparaten € 75,-- je Apparat für jeden angefangenen Kalendermonat. 

 

(2) Für den Betrieb von Wettterminals beträgt die Abgabe € 250,-- je Apparat für jeden angefan-

genen Kalendermonat der Aufstellung. 

 

§ 4 

Anmeldung 

 

Der Unternehmer des Betriebs von Spielapparate und von Wettterminals hat die Inbetriebnahme 

drei Werktage vorher der Abgabenbehörde anzumelden; über die Anmeldung ist ebenfalls auf An-

trag eine Bescheinigung auszustellen. 

Sofern der Unternehmer zusätzliche Spielapparate oder Wettterminals in Betrieb nimmt oder eben 

solche von der Aufstellung ausnimmt, hat er dies ebenfalls drei Werktage vorher der Abgabenbe-

hörde mitzuteilen. 

 

§ 5 

Sicherheitsleistung 

 

Um einer Gefährdung oder wesentlicher Erschwerung der Einbringung der Abgabe vorzubeugen, 

kann die Abgabenbehörde in begründeten Fällen die Leistung einer Sicherheit in der voraussichtli-
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chen Höhe der Abgabenschuld bescheidmäßig vorschreiben; die Abgabenbehörde darf die Lustbar-

keit untersagen, solange die Sicherheit nicht gewährleistet ist. 

 

§ 6 

Entstehen der Abgabenschuld, Abgabenfälligkeit und Abgabenvorschreibung  

bei Spielapparaten und Wettterminals 

 

(1) Die Abgabenschuld entsteht zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Spielapparates bzw. des 

Wettterminals. 

 

(2) Die Abgabenbehörde hat die Abgabenschuld bescheidmäßig vorzuschreiben (festzusetzen). 

Sofern die Abgabe (auch) für einen in der Zukunft gelegenen Abgabenzeitraum festzusetzen 

ist und die Abgabenhöhe monatlich in gleicher Höhe erfolgt, hat die Gemeinde bei der Fest-

setzung der Abgabenschuld im Abgabenbescheid festzulegen, dass diese Abgabenfestset-

zung auch für die folgenden Kalendermonate gilt (Dauerabgabenbescheid). Ändern sich die 

rechtlichen und/oder tatsächlichen Voraussetzungen, ist ein neuer Abgabenbescheid zu erlas-

sen. 

 

(3) Die Abgabe ist am 15. eines Monats für den unmittelbar vorangegangenen Monat zur Zahlung 

fällig und zu entrichten. 

 

§ 7 

Abgabenkontrolle 

 

(1) Der Unternehmer hat der Abgabenbehörde auf Verlangen unverzüglich alle Auskünfte zu er-

teilen, die zur Abgabenerhebung erforderlich sind. 

 

(2) Die Abgabenbehörde ist berechtigt, die Einhaltung der Bestimmungen der Lustbarkeitsabga-

beordnung zu überwachen, Einsicht in die Geschäftsbücher zu nehmen und insbesondere Er-

hebungen an Ort und Stelle der Veranstaltung/Vergnügung unentgeltlich vorzunehmen. 

 

§ 8 

Haftung 

 

(1) Für die Entrichtung der Abgabe haften neben dem Unternehmer die 

1. Inhaber der für die Lustbarkeit benützten Räume bzw. Grundstücke sowie  

2. Inhaber der Spielapparate.  
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(2) Inhaber im Sinne dieser Verordnung ist der Eigentümer, der Besitzer und der sonstige Verfü-

gungsberechtigte.  

 

(3) Die abgabenrechtliche Geheimhaltungspflicht steht der im Rahmen eines Haftungsverfahrens 

erteilten Auskunft über festgesetzte bzw. entrichtete Steuerbeträge an in Abs 1 genannten 

Personen nicht entgegen.  

 

§ 9 

In-Kraft-Treten  

 

(1) Diese Verordnung tritt mit 01.01.2024 in Kraft.  

 

(2) Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Lustbarkeitsabgabenverordnung der Marktgemein-

de Pabneukirchen vom 01.03.2016 außer Kraft. 

 

(3) Auf Abgabentatbestände, die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung verwirklicht wurden, 

findet das bis dahin geltende Recht weiterhin Anwendung. 

 
Beschluss des Gemeinderates: 
Auf Antrag von Bgmin. Barbara Payreder beschließt der Gemeinderat einstimmig durch Handerhe-
ben die Änderung der Lustbarkeitsabgabenverordnung.  
 

TOP 19)  Gestattungsvertrag Wanderweg Franz Riegler – Beschlussfassung 
 
GV Karl Holzweber berichtet, dass Familie Riegler einen Gestattungsvertrag betreffend Wanderweg 
(siehe untenstehende Abbildung) wünscht, um zu vermeiden, dass irgendwann durch Verjährung 
auf ein „Geh-“ oder „Wanderrecht“ in diesem Bereich bestanden wird. Es entstehen keine Kosten, 
die Laufzeit immer um ein Jahr automatisch verlängert, wenn ein halbes Jahr vorher keine Einsprü-
che erhoben werden. Der Wanderweg ist versichert.  
 

Gestattungsvertrag 

 

zwischen 

 

 

Grundeigentümer 

  

Riegler Theresia u. Franz, Wetzelsberg 28 4363 Pabneukirchen 

 

und 

 

der Gemeinde Pabneukirchen 

 

vertreten durch Bgmin. Barbara Payreder 
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wie folgt: 

 

I. Grundeigentümer 

 

1. Der Grundeigentümer ist grundbücherlicher Eigentümer der Grundstücksnummer 3476 in der 

Katastralgemeinde Wetzelsberg. 

 

2. Der Grundeigentümer erklärt sich ausdrücklich bereit, die nach den erwähnten Planunterlagen 

und Pkt. 6. erforderliche Benützung seines Grundstückes unentgeltlich zu gestatten. 

 

3. Mit der Nutzung als Wanderweg gestattet der Grundeigentümer auch die Anbringung von Hin-

weistafeln, die zur Kennzeichnung und Erläuterung des Wanderweges erforderlich sind. 

 

4. Der Grundeigentümer erklärt ausdrücklich, dass zu Lasten des ihm gehörenden Grundstückes 

entsprechend den beigefügten Plänen, die einen wesentlichen Bestandteil dieses Vertrages bilden, 

die Dienstbarkeit der Benützung als Wanderweg nicht eingetragen werden darf (grundbücherliche 

Eintragung). 

 

5. Der Grundeigentümer verpflichtet sich, Sperren gem. Punkt II. 7. auf das notwendige Ausmaß zu 

beschränken und die Gemeinde über derartige Sperren rechtzeitig (grundsätzlich mindestens 1 

Woche im Vorhinein) zu informieren. 

 

II. Gemeinde Pabneukirchen 

 

6. Die Gemeinde Pabneukirchen beabsichtigt den auf den in Punkt I. definierten Grundstück befind-

lichen Feldweg als Wanderweg zu benutzen. Die Lage und der Verlauf dieses Weges sind aus 

dem sich in der Anlage befindlichen Plänen zu entnehmen, die einen integrierenden Bestandteil 

dieser Vereinbarung bilden. 

 

7. Die Vertragspartner kommen darin überein, dass der Grundeigentümer durch die Errichtung und 

Benützung dieses Weges in seinen Benützungsrechten nicht behindert und bereits bestehende 

Servitutsrechte Dritter nicht beeinträchtigt werden dürfen. Die Landwirtschaftliche Nutzung darf 

durch den Wanderweg nicht eingeschränkt werden, beispielsweise hat der Grundeigentümer das 

Recht - wenn erforderlich (z.B. Bearbeitung der Felder) - den Weg vorübergehend ganz oder 

teilweise zu sperren. Der Grundeigentümer verpflichtet sich, diese Sperren auf das notwendige 

Ausmaß zu beschränken und der Gemeinde Pabneukirchen über derartige Sperren rechtzeitig 

(grundsätzlich mindestens 1 Woche im Vorhinein) zu informieren. 

 

III. Haftung 

 
8. Die Haftung für alle durch die Benützung des Weges entstehenden Schäden im Sinne des § 

1319a ABGB trägt die Gemeinde Pabneukirchen. Der gegenständliche Wanderweg wird in die 

von der Oberösterreich Tourismus GmbH abgeschlossene Wegehalterhaftpflichtversicherung 

aufgenommen.  

 

IV. Kosten 
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9. Für das in Punkt II. eingeräumte Recht ist dem Grundeigentümer von der Gemeinde eine jährli-

che Entschädigung von insgesamt Null Euro bis zum Juni eines jeden Jahres zu leisten. 

 

V. Laufzeit, Kündigung 

 

10.  Dieser Vertrag tritt mit dem Tag der Unterzeichnung durch alle Vertragsparteien in Kraft, wird 

auf 1 Jahr geschlossen und orientiert sich am Kalenderjahr, sodass er grundsätzlich am 31. De-

zember 2023 ausläuft. Der Vertrag verlängert sich automatisch jeweils um ein Jahr, wenn nicht 

ein Vertragspartner mindestens ein halbes Jahr vor Ablauf einlangend mittels eingeschriebenen 

Briefs erklärt, den Vertrag über den Fristablauf hinaus nicht mehr fortsetzen zu wollen.  

 

Darüber hinaus ist jede Partei im Falle der Verletzung wesentlicher Vertragsbestimmungen oder 

der nachhaltigen Verletzung dieses Vertrages durch den anderen Vertragspartner berechtigt, den 

Vertrag mittels eingeschriebenen Briefs mit sofortiger Wirkung aufzulösen. 

 

VI. Schlussbestimmungen 

 

11. Sämtliche mit der Errichtung dieser Vereinbarung entstehenden Kosten, Gebühren und Steuern 

werden von der Gemeinde Pabneukirchen getragen. 

 

12. Sämtliche Abänderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform, das gilt 

auch für das Abgehen von diesem Formerfordernis. 

 

13. Der Vertrag wird in zweifacher Ausfertigung erstellt. 

 

14. Als ausschließlicher Gerichtsstand wird Perg vereinbart. Es kommt österreichisches Recht zur 

Anwendung.  
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Beschluss des Gemeinderates: 
Auf Antrag von Bgmin Barbara Payreder beschließt der Gemeinderat einstimmig durch Handerheben 
den Gestattungsvertrag Wanderweg Franz Riegler. 
 

TOP 20) Zusatzvereinbarung mit der Marktgemeinde Pabneukirchen zum 
Gestattungsvertrag für die Leitungsverlegung zum ASZ (abgeschlossen zwischen der 
Landesstraßenverwaltung und der Wassergenossenschaft Pabneukirchen-Markt) - 
Beschlussfassung 
 
GV Manfred Nenning berichtet, dass der Gestattungsvertrag bzgl. Verlegung des Kanals bereits ge-
schlossen wurde. Da aber auch die Wassergenossenschaft eine Leitung für das Wasser legen muss 
und diese im Besitz der Wassergenossenschaft ist, die Wassergenossenschaft jedoch nicht als Auf-
tragsgeber für das BV ASZ auftritt, muss eine zusätzliche Vereinbarung mit der Landesstraßenver-
waltung abgeschlossen werden.  
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Nachdem die Marktgemeinde Pabneukirchen für die Bauarbeiten zur Errichtung der Wasserleitung 
zum neu geplanten Altstoffsammelzentrum zuständig ist, möge der Gemeinderat Folgendes be-
schließen:  
  
„Alle Auflagen und Bedingungen aus dem Gestattungsvertrag – abgeschlossen zwischen der Landes-
straßenverwaltung und der Wassergenossenschaft Pabneukirchen-Markt – die die Errichtung einer 
Wasserleitung also die Verlegung einer Rohrleitung entlang und in die L573 Greinerwald Straße be-
treffen, gehen auf die Marktgemeinde Pabneukirchen, Markt 16, 4363 Pabneukirchen über. Das gilt 
auch für die Haftung für die von der Marktgemeinde Pabneukirchen zur Durchführung dieser Arbeiten 
beauftragten Bauunternehmen und sonstigen Gehilfen. Die Wassergenossenschaft haftet für alle un-
mittelbar oder mittelbar durch den Bestand, den Betrieb und die Instandhaltung der Wasserleitung 
verursachten Schäden.“  
 
Auf Nachfrage bezüglich diverser zusätzlicher Leitungsverlegungen wird berichtet, dass nach aktuel-
lem Informationsstand auch der Strom mitgelegt wird. 
 

Beschluss des Gemeinderates: 
Auf Antrag von Bgmin Barbara Payreder beschließt der Gemeinderat einstimmig durch Handerheben 
die Zusatzvereinbarung mit der Marktgemeinde Pabneukirchen zum Gestattungsvertrag für die Lei-
tungsverlegung zum ASZ (abgeschlossen zwischen der Landesstraßenverwaltung und der Wasserge-
nossenschaft Pabneukirchen-Markt). 
 

TOP 21)  Nachtrag zum Pachtvertrag Union-Sportanlage (15 Jahre Kündigungsverzicht) - 
Beschlussfassung 
 
Die Bürgermeisterin berichtet, dass der Pachtvertrag mit der Sportunion eine Klausel zum Kündi-
gungsverzicht von mindestens 15 Jahre enthält. Dieser Kündigungsverzicht muss nun verlängert 
werden, damit weiterhin Förderungen lukriert werden können.  
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N a c h t r a g 
zum Pachtvertrag vom 21. April 1982, inkl. Nachtrag vom 04. Februar 2011  

 

abgeschlossen zwischen der Marktgemeinde Pabneukirchen – im Folgenden kurz Gemeinde genannt, 

als Verpächterin einerseits und der Österr. Turn- und Sportunion Pabneukirchen – im Folgenden kurz 

Union genannt, als Pächterin andererseits. 

 

A) Dem Punkt 6) des Pachtvertrages vom 21. April 1982 wird Absatz (3) hinzugefügt: 

 

(3) Sowohl die Gemeinde als auch die Union verzichten auf eine Kündigung des gegen-

ständlichen Pachtvertrages bis 31.12.2038 (gegenseitiger Kündigungsverzicht). Nach Ablauf 

dieses Datums gelten wieder die Kündigungsbestimmungen des Absatzes (2). 

 

B) Dieser Nachtrag wird in 2 Ausfertigungen erstellt, wobei eine für die Gemeinde und eine für die 

Union bestimmt ist.  

 

C) Der Gemeinderat der Marktgemeinde Pabneukirchen hat diesem Nachtrag in seiner Sitzung am 

28. September 2023 unter TOP. 3.) zugestimmt.  

 

Pabneukirchen, am 28. September 2023 

 

Für die Marktgemeinde Pabneukirchen: Für die Österr. Turn- u. Sportunion Pabneukirchen: 

 

 

(Bürgermeisterin) (Obmann) 

 
Beschluss des Gemeinderates: 
Auf Antrag von Bgmin. Barbara Payreder beschließt der Gemeinderat einstimmig durch Handerhe-
ben den vorliegenden Nachtrag zum Pachtvertrag vom 21. April 1982 Union-Sportanlage (15 Jahre 
Kündigungsverzicht). 
 

TOP 22)  Allfälliges 
 
GR Christian Steindl stellt die Frage, ob es bzgl. Community Nurse nähere Informationen gibt bzw. 
eine Art Tätigkeitsbericht oder eine Dokumentation, wie viele Personen in Pabneukirchen dieses 
Angebot in Anspruch nehmen. Die Bürgermeisterin berichtet, dass Manuela Burgstaller mit der Ge-
sunden Gemeinde gut zusammenarbeitet. Der Stammtisch f. pflegende Angehörige wurde auf Initi-
ative der Community Nurse wieder ins Leben gerufen. Derzeit läuft auch die Auswertung des Ge-
sundheitsfragebogens, in dem erhoben werden soll, welche Bedürfnisse oder Problemstellungen für 
Menschen in gesundheitlicher Hinsicht relevant sind. Grundsätzlich ist die Community Nurse zu-
ständig, was Prävention betrifft. Falls schon Pflegebedarf besteht, wäre Martha Naderer die richtige 
Ansprechperson. GV Manfred Nenning wird Manuela Burgstaller zur nächsten Familienausschusssit-
zung einladen und dann dem GR berichten. 
 
GR Christian Steindl regt an, die Sträucher im Bereich der Stiedl-Kreuzung zurückzuschneiden. Die 
Bürgermeisterin wird dies an die Landesstraßenverwaltung weitergeben. 
 
GR Leopold Enengl thematisiert die 70er Beschränkung im Bereich der „Bruckner-Kreuzung“. Diese 
hätte seiner Meinung nach noch um 100 m weiter Richtung Kreuzung verlegt werden sollen, um 
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auch im Kreuzungsbereich eine Geschwindigkeitsreduktion zu erreichen. Die Bürgermeisterin und 
AL Erwin Haderer werden dies ebenso an die zuständige Stelle weiterleiten. 
 
Bzgl. Energiegemeinschaft berichtet AL Mag. Erwin Haderer auf Nachfrage von GR Christian Steindl, 
dass schon einige Arbeiten im Hintergrund laufen. Der KPC-Förderantrag wurde bereits eingereicht. 
Der derzeitige Einspeisetarif für die PV-Anlagen der Gemeinde ist gut, der Vertrag läuft noch ca. 2 
Jahre. Die weitere Vorgehensweise wird abgewogen, der Amtsleiter ist laufend im Kontakt mit dem 
KEM-Manager Kurt Leonhartsberger. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
Nachdem die Tagesordnung erschöpft ist und sonstige Anträge und Wortmeldungen nicht mehr 
vorliegen, schließt die Bürgermeisterin als Vorsitzende die Sitzung des Gemeinderates um 21:10 
Uhr. 
 
 

 _____________________________   ______________________________  
  (Vorsitzende) (Schriftführer)  

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

Die Vorsitzende beurkundet hiermit, dass gegen die vorliegende Verhandlungsschrift in der Sitzung 
am ________________ keine Einwendungen erhoben wurden / über die erhobenen Einwendungen 
der beigeheftete Beschluss gefasst wurde. *) 
 
Pabneukirchen, am _____________20____ 
 
 

___________________________________ 
(Die Vorsitzende) 

 
 
 _______________________   _______________________   _______________________  
 (Gemeinderat) (Gemeinderat) (Gemeinderat) 
 
(* Nicht zutreffendes streichen) 


